
Die Theoretische Radfahrprüfung nicht bestanden -
Ist die praktische Prüfung nun überflüssig, da
durchgefallen?
Beitrag von „Flupp“ vom 16. Mai 2023 10:22

Zitat von Websheriff

Die Teilnahme an der Fahrradprüfung hat immer freiwillig zu erfolgen. Selbiges gilt für
die Teilprüfungen.

Welchen Sinn ergäbe es, ein Kind von der praktischen Prüfung auszuschließen?

Wieder Berlin:
§13 (2) Satz 2: An der theoretischen Radfahrprüfung nehmen alle Schülerinnen und Schüler teil.

Also keine Freiwilligkeit.

Zur Wiederholmöglichkeit:
§13 (3) Satz 2: Wer die Prüfung nicht bestanden hat, darf sie wiederholen.
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